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65/416. Wahl des Präsidenten der Generalversammlung auf ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung19 

 Auf ihrer 103. Plenarsitzung am 22. Juni 2011 wählte die Generalversammlung ge-
mäß Artikel 21 der Charta der Vereinten Nationen, Regel 30 der Geschäftsordnung der 
Versammlung und Ziffer 1 der Anlage zur Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 
Herrn Nassir Abdulaziz AL-NASSER (Katar) durch Akklamation zum Präsidenten der Gene-
ralversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung. 

65/417. Wahl der Vorsitzenden der Hauptausschüsse der Generalversammlung auf 
ihrer sechsundsechzigsten Tagung19 

 Am 22. Juni 2011 hielten die sechs Hauptausschüsse der Generalversammlung gemäß 
Regel 99 Buchstabe a und Regel 103 der Geschäftsordnung der Versammlung Sitzungen 
ab, um ihre Vorsitzenden zu wählen. 

 Auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2011 gab der Präsident der Generalversamm-
lung die Wahl der folgenden Personen zu Vorsitzenden der sechs Hauptausschüsse der Ver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung bekannt: 

Erster Ausschuss:  Herr Jarmo VIINANEN (Finnland) 

Ausschuss für besondere  
politische Fragen und 
Entkolonialisierung 
(Vierter Ausschuss):  Frau Simona Mirela MICULESCU (Rumänien) 

Zweiter Ausschuss:  Herr Abulkalam Abdul MOMEN (Bangladesch) 

Dritter Ausschuss:  Herr Hussein HANIFF (Malaysia) 

Fünfter Ausschuss:  Herr Michel TOMMO MONTHE (Kamerun) 

Sechster Ausschuss:  Herr Hernán SALINAS BURGOS (Chile) 

65/418. Wahl der Vizepräsidenten der Generalversammlung auf ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung19 

A 

 Auf ihrer 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2011 wählte die Generalversammlung ge-
mäß Regel 30 der Geschäftsordnung der Versammlung und den Ziffern 2 und 3 der Anlage 
zur Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 die Vertreter der folgenden zwanzig Mit-
gliedstaaten durch Akklamation zu Vizepräsidenten der Generalversammlung auf ihrer 
sechsundsechzigsten Tagung: AUSTRALIEN, BENIN, BOLIVIEN (PLURINATIONALER STAAT), 
CHINA, FIDSCHI, FRANKREICH, HAITI, IRAN (ISLAMISCHE REPUBLIK), KUWAIT, LIBERIA, 
MALAWI, MAROKKO, ÖSTERREICH, REPUBLIK KOREA, RUSSISCHE FÖDERATION, TSCHAD, 
UNGARN, URUGUAY, VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND und 
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA. 

B 

 Auf ihrer 117. Plenarsitzung am 29. Juli 2011 wählte die Generalversammlung gemäß 
Regel 30 der Geschäftsordnung der Versammlung und den Ziffern 2 und 3 der Anlage zur 
Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 den Vertreter MAURITIUS’ durch Akklamation 
zu einem Vizepräsidenten der Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung. 

_______________ 
19 Gemäß Regel 38 der Geschäftsordnung der Generalversammlung setzt sich der Präsidialausschuss aus 
dem Präsidenten der Versammlung, den einundzwanzig Vizepräsidenten und den Vorsitzenden der sechs 
Hauptausschüsse zusammen. 




